
Einführung WDFV-U16-Nachwuchscup ab 2025/2026 – Auswirkungen auf FLVW-

Spielbetrieb 2024/2025 (Auf- und Abstiegsregelung B-Junioren-Westfalenliga und -

Landesligen) 

 

In Abstimmung zwischen dem Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) und den in NRW 

bzw. WDFV anerkannten Nachwuchsleistungszentren wird für die U16-Mannschaften ab der 

Saison 2025/2026 der „WDFV-U16-Nachwuchscup“ (in Anlehnung an U12- bis U14-WDFV-

Nachwuchscup) für die Spielorganisation angeboten. 

 

Die dem FLVW angehörigen Vereine mit Nachwuchsleistungszentrum (SC Preußen Münster 

ab 2025/2026) haben in diesem Zusammenhang einen Spielklassenverzicht und Verzicht auf 

Teilnahme am FLVW-Spielbetrieb für die Saison 2025/2026 gemäß § 16a (8) JSpO/WDFV an 

den Verbands-Jugend-Ausschuss formgerecht gemeldet. 

 

Dies betrifft folgende Mannschaften mit Ablauf der Saison 2024/2025: 

Westfalenliga (U16):  

VfL Bochum, BV Borussia 09 Dortmund, SC Paderborn 07, FC Schalke 04 

Landesliga (U16 bzw. B2): 

DSC Arminia Bielefeld und SC Preußen Münster 

 

Gemäß § 16a (8) JSpO/WDFV gelten die betreffenden Mannschaften unabhängig vom 

sportlichen Abschneiden in der Abschlusstabelle 2024/2025 nachträglich als Absteiger. Sie 

werden jedoch nicht für die Saison 2025/2026 ist die nächstniedrigere Spielklasse 

eingruppiert. 

 

Die Situation erfordert eine Anpassung der Auf- und Abstiegsregelung für die betreffenden 

FLVW-Spielklassen 2024/2025, die der Verbands-Jugend-Ausschuss frühzeitig kommunizieren 

möchte. Der Verbands-Jugend-Ausschuss verfährt hierbei gemäß Punkt 25 der 

Durchführungsbestimmung 2024/2025. 

Hinweis: Der Spielklassenverzicht oder ein Aufstiegsverzicht wirkt sich ausschließlich auf die 

Staffel der betreffenden Mannschaft aus. 

 

Auszug: 

Mannschaften, die nicht sportliche Absteiger waren und bis drei Tage nach dem letzten Spieltag 

erklären, in der neuen Spielzeit auf die Klassenzugehörigkeit zu verzichten, gelten als Absteiger 

und verringern so die Zahl der Absteiger entsprechend. Wenn nach diesem Termin bis zur 

Klasseneinteilung der Saison 2025/2026 Vereine auf die Klassenzugehörigkeit verzichten, kann 

der VJA durch verminderten Abstieg bzw. vermehrten Aufstieg eine Sonderregelung 

unanfechtbar vornehmen (§ 16 (4) und § 16a (8) JSpO/WDFV). 

 

Aufgrund der vorliegenden Faktenlage und zur frühzeitigen Kommunikation hat der 

Verbands-Jugend-Ausschuss in der Sitzung am 10.04.2025 folgende Anpassung der Auf- und 

Abstiegsregelung für die B-Junioren-Westfalenliga und die B-Junioren-Landesligen Staffel 1 

und Staffel 2 beschlossen: 

 

 

 

 



B-Junioren Veröffentlichung 02.08.2024 

Westfalenliga (ist) 13 13 13 13 13 13 

"Absteiger" aus DFB-NWL 0 0 1 1 2 2 

"Qualifikant" für DFB-NWL 0 1 0 1 0 1 

Absteiger aus der WL 2 1 2 2 3 2 

Aufsteiger zur WL 2 2 2 2 2 2 

Westfalenliga (neu) 13 13 14 13 14 14        

Landesligen (ist) 28 28 28 28 28 28 

Absteiger aus der WL 2 1 2 2 3 2 

Aufsteiger zur WL 2 2 2 2 2 2 

Absteiger aus den LL 6 6 6 6 6 6 

Aufsteiger zu den LL 5 5 5 5 5 5 

Landesligen (neu) 27 26 27 27 28 27        

Bezirksligen (ist) 62 62 62 62 62 62 

Absteiger aus den LL 6 6 6 6 6 6 

Aufsteiger zu den LL 5 5 5 5 5 5 

Absteiger aus den BzL 17 17 17 17 17 17 

Aufsteiger zu den BzL 15 15 15 15 15 15 

Bezirksligen (neu) 61 61 61 61 61 61 

 

B-Junioren Veröffentlichung Anpassung 11.04.2025 

Westfalenliga (ist) 13 13 13 13 13 13 

"Absteiger" aus DFB-NWL 0 0 0 0 0 0 

"Qualifikant" für DFB-NWL 0 1 0 1 0 1 

Absteiger aus der WL 4* 4* 4* 4* 4* 4* 

Aufsteiger zur WL 4 4 3 3 2 2 

Westfalenliga (neu) 13 12 12 11 11 10        

Landesligen (ist) 28 28 28 28 28 28 

Absteiger aus der WL 0 0 0 0 0 0 

Aufsteiger zur WL 4 4 3 3 2 2 

Absteiger aus den LL 2** 2** 3** 3** 4** 4** 

Aufsteiger zu den LL 5 5 5 5 5 5 

Landesligen (neu) 27 27 27 27 27 27        

Bezirksligen (ist) 62 62 62 62 62 62 

Absteiger aus den LL 2 2 3 3 4 4 

Aufsteiger zu den LL 5 5 5 5 5 5 

Absteiger aus den BzL 17 17 17 17 17 17 

Aufsteiger zu den BzL 15 15 15 15 15 15 

Bezirksligen (neu) 57 57 58 58 59 59 

„Qualifikant“ für DFB-NWL = Nach der Hinrunde für die Hauptrunde der DFB-NWL (Liga B) 

und für die Folgesaison für die Vorrunde der DFB-NWL qualifiziert. 



* Ausschließlich vier U16-Mannschaften der NLZ (VfL Bochum, BV Borussia 09 Dortmund, SC 

Paderborn 07, FC Schalke 04). Diese nehmen 2025/2026 nicht am Spielbetrieb der B-

Junioren-Landesliga teil. 

** Absteiger zusätzlich zu den B2-Mannschaften (DSC Arminia Bielefeld und SC Preußen 

Münster) 

Die Mannschaften werden in den jeweiligen Staffeln gemäß ausgetragener Wertung in den 

Abschlusstabellen geführt. 

 

B-Junioren-Westfalenliga: 

Neben den vier U16-Mannschaften der NLZ gibt es keinen weiteren Absteiger. 

 

B-Junioren-Landesliga Staffel 1: 

Aufstieg: 

Neben dem Staffelsieger steigt auch der Tabellenzweite in die B-Junioren-Westfalenliga auf. 

 

Nr. 25 der DF/VJA 2024/2025 ist zu beachten: 

Sollten Mannschaften auf den Aufstieg verzichten oder nicht aufstiegsberechtigt (U16, U14 

etc.) sein, so geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft 

(max. bis Platz 4) über. Steigt keine der ersten vier Mannschaften auf, entfällt das 

Aufstiegsrecht für diese Staffel. 

Anmerkung: Dies gilt auch für 2. Mannschaften, die bereits in der Westfalenliga spielen. 

 

Abstieg: 

DSC Arminia Bielefeld und SC Preußen Münster sind Absteiger der Staffel. 

 

Wird das Aufstiegsrecht in der Staffel nur von einer Mannschaft in Anspruch genommen bzw. 

werden vorgenannte Voraussetzungen nicht erfüllt, steigt der Letztplatzierte der 

Abschlusstabelle (Platz 14) in die Bezirksliga ab. 

 

B-Junioren-Landesliga Staffel 2: 

 

Aufstieg: 

Neben dem Staffelsieger steigt auch der Tabellenzweite in die B-Junioren-Westfalenliga auf. 

 

Nr. 25 der DF/VJA 2024/2025 ist zu beachten: 

Sollten Mannschaften auf den Aufstieg verzichten oder nicht aufstiegsberechtigt (U16, U14 

etc.) sein, so geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft 

(max. bis Platz 4) über. Steigt keine der ersten vier Mannschaften auf, entfällt das 

Aufstiegsrecht für diese Staffel. 

Anmerkung: Dies gilt auch für 2. Mannschaften, die bereits in der Westfalenliga spielen. 

 

Abstieg: 

Der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte der Abschlusstabelle (Plätze 14 und 13) steigen 

in die Bezirksliga ab. 

 

Wird das Aufstiegsrecht in der Staffel nur von einer Mannschaft in Anspruch genommen bzw. 

werden vorgenannte Voraussetzungen nicht erfüllt, steigt auch der Tabellendrittletzte der 

Abschlusstabelle (Platz 12) in die Bezirksliga ab. 



 

B-Junioren-Bezirksligen: 

Die Auf- und Abstiegsregelungen für die B-Junioren-Bezirksligen bleiben unverändert. 

 

Die Entscheidung des Verbands-Jugend-Ausschusses ist unanfechtbar. 

 

 

gez. Ollech / Korweslühr / Harder / Spiekermann 

Verbands-Jugend-Ausschuss 

 

 

Stand: 10.04.2025, 19:30 Uhr 


